
fand (in England) eine blutige Gegenreformation ſtatt.“ Ueber Ie
Grauſamkeiten der Königin Eliſabeth fidet ſich aber kein Wort 211
findet ſich eine Bemerkung üher den Antimoderniſteneid: „Pius X
hielt C6 für notwendig, von en Geiſtlichen den Antimoderniſteneid
3u fordern, der alljährlich wiederholen Warum denn ſtrenger
ſein als der Papſt?

Graz Dr Haring
(Unwürdigkeit ür Kirchenämter.) Das kanoniſche Recht Unter⸗

cheidet IIOII idonei und indigni (vgl A  — 157, 1465, Auf die
wiſſentliche Wahl, Präſentation oder Nomination eines Unwürdigen
(nicht aber eines Unfähigen) ſind eigene Strafen geſetzt (can.
Wer iſt aber indignus? Ausdrücklich handelt der odex nicht arüber
Jedenfalls bezeichnet „non idoneus“ den (regelmäßig unverſchuldeten)
angel kanoniſcher Eigenſchaften; mangelndes er, mangelndes
Wiſſen, während indignus derjenige iſt, der nfolge chwerer Vergehen
für ein Kirchenamt nicht als würdig erſcheint. 1  er iſt jeder indignus
auch NOII idoneus, aber nicht umgekehrt. Eichmann E., Das Straf⸗
recht des CX jur CANn., 1920, 220 ., bezeichnet als indigni die Ex⸗
kommunizierten, Suspendierten, Interdizierten, ſtra

iſe dom paſ
iven Wahlrecht Ausgeſchloſſenen, Infame, notoriſche Apoſtaten, Hä⸗
retiker, Schismatiker, notoriſche öffentliche Sünder (can. 2265, 4,

23 2283, 2275, 35 2291, 113 2294, *, Auffallenderweiſe
enthä der X analytieus des Kardinals Gaſparri die Schlagworte
dignus und idoneus nicht

Gra Dr aring.fand (in England) eine blatige Geg

enreſormation ſtatt.“ Ueber
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Graz

Dr Haring.

X. (Unwürdigkeit f

ür Kirchenämter.) Das kanoniſche Recht unter⸗

—

ſcheidet non idonei und indigni (vgl. can. 157, 1465, 2391). Auf die

wiſſentliche Wahl, Präſentation oder Nomination eines Unwürdigen

(nicht aber eines Unfähigen) ſind eigene Strafen geſetzt (can. 2391).

Wer iſt aber indignus? Ausdrücklich handelt der Kodex nicht darüber.

Jedenfalls bezeichnet „non idoneus“ den (regelmäßig unverſchuldeten)

Mangel kanoniſcher Eigenſchaften; z. B. mangelndes Alter, mangelndes

Wiſſen, während indignus derjenige iſt, der infolge ſchwerer Vergehen

für ein Kirchenamt nicht als würdig erſcheint. Sicher iſt jeder indignus

auch non idoneus, aber nicht umgekehrt Eichmann E., Das Straf⸗

recht des Codex jur. can., 1920, 220 f., bezeichnet als indigni die Ex⸗

kommunizierten, Suspendierten, Interdizierten, ſtrafweiſe vom paſ⸗

ſiven Wahlrecht Ausgeſchloſſenen, Infame, notoriſche Apoſtaten, Hä⸗

retiker, Schismatiker, notoriſche öffentliche Sünder (can. 2265, § 1,

n. 2; 2283, 2275, n. 3; 2291, n. 11; 2294, § 1, 2). Auffallenderweiſe

enthält der Index analyticus des Kardinals Gaſparri die Schlagworte

dignus und idoneus nicht.

Graz.

Dr aring. 0

XI. (Die Stellung der Legitimierten.) Can. 1117 des kirchlichen

Rechtsbuches erklärt, daß die durch nachfolgende Ehe der Eltern legi⸗

timierten Kinder hinſichtlich der kanoniſchen Wirkungen in allen Punkten

den ehelichen gleichzuhalten ſeien, ſoweit nicht beſondere Ausnahmen

beſtehen. Derartige Ausnahmen gelten für Kandidaten des Kardinalates

(can. 232, § 1, n. 1), des Epiſkopates (can. 331, § 1, n. 1) und für Ab⸗

bates et praelati nullius (can. 320, § 2). Zweifelhaft könnte es hin⸗

ſichtlich der Superiores maiores der religiöſen Genoſſenſchaften ſein,

da can. 504 verlangt, daß ſie ſeien ex legitimo matrimonio nati. Doch

der Index analyticus des Kardinals Gaſparri ſagt ausdrücklich: II

legitimi arcentur a munere Superioris maioris, nisi fuerint legi

timati. Um ſo weniger ſind kanoniſch Legitimierte von der Aufnahme

in die Seminarien oder vom Empfang der Weihen ausgeſchloſſen (vgl

can. 984, 1 und 1363, § 1). Infolge der Gleichſtellung der Legitimen

mit den Legitimierten können letztere auch in jene religiöſen Genoſſen

ſchaften aufgenommen werden, die auf Grund ihrer Konſtitutionen

außer den allgemeinen Erforderniſſen (can. 542) eheliche Geburt des

Kandidaten verlangen.

Graz.

Dr

aring.

XII. (Die Abweſenheit des Profeſſen vom Kloſter.) Nach can. 606,

§ 2, Codex jur. can., dürfen KloſtervorgeſetzteXI (Die ellung der Legitimierten.) Can 1117 des kirchlichen
Rechtsbuches erklärt, daß die durch nachfolgende Ehe der Eltern legi⸗
timierten Kinder hinſichtlich der kanoniſchen Wirkungen In en Punkten
den ehelichen gleichzuhalten ſeien, ſoweit nicht beſondere Ausnahmen
beſtehen Derartige Ausnahmen gelten für Kandidaten des Kardinalates
(can. 292, 1, 1), des Epiſkopates (ean. 334, 1, und für Ab-
bates et praelati nullius (Can. 20, Zweifelhaft könnte hin
ichtlich der Superiores maiores der religiöſen Genoſſenſchaften ſein,
da Can 504 erlangt, daß ſie ſeien legitimo matrimonio nati. Doe
der X analyticus des Kardinals aſparri ſagt ausdrücklich:
legitimi ar CentUr Uulere Superioris maioris, n1i81 Uerint legi
timati Um ſo weniger ſind kanoniſch Legitimierte von der Aufnahme
In die Seminarien oder bom Empfang der Weihen ausgeſ

oſſen (ogl
Can. 984, 10 und 1363, 1) Infolge der Gleichſtellung der Legitimen
mit den Legitimierten können etztere auch in jene religiöſen Genoſſen
chaften aufgenommen werden, die auf run ihrer Konſtitutionen
außer den allgemeinen Erforderniſſen (ean. 542) eheliche Geburt des
Kandidaten verlangen.

Graz Dr aring
XII (Die Abweſenheit des Profeſſen vom 0  er. Nach Cd.  — 606

2, jur Can., dürfen Kloſtervorgeſetzte ihren Untergebenen


